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STRECKENABNAHME | MOTOCROSS

MOTOCROSS:

STRECKENABNAHME IM
CLUBSPORT-BEREICH

Im Bereich der Streckenabnahme von 
Motocross-Clubsport-Strecken gibt 
es eine wichtige Neuerung, die der 
Arbeitskreis Clubsport nach einge-

hender Beratung mit den zuständigen 
Fachgremien des DMSB beschlossen 
hat. Der von den DMSB-Trägerverbän-
den gebildete Arbeitskreis beschloss 
eine Änderung in Artikel 2 der Moto-

cross-Clubsport-Grundausschreibung, 
die sich der Streckenabnahme der in 
dieser Kategorie genutzten Strecken 

widmet. Die Streckenabnahme muss in 
Zukunft regelmäßig erneuert werden, 

ist also zeitlich nicht mehr  
unbegrenzt gültig.

Die neu eingeführte Regelung betrifft aus-

schließlich MX-Strecken, deren Strecken-

abnahme nur für den Clubsport gilt. Diese 

benötigen nun eine neue DMSB-Strecken-

abnahme, falls die letzte Abnahme bereits 

vor mehr als fünf Jahren durchgeführt 

wurde. Der Antrag erfolgt mit einer formlo-

sen Mail direkt an Mischa Eifert (meifert@

dmsb.de). Um das Verfahren für die Be-

treiber möglichst problemlos zu gestalten, 

erhalten die Strecken aller bis 30. April 

2018 beim DMSB offiziell eingegangenen 

Anträge eine Übergangsfrist. Sie läuft bis 

zu dem Datum, an dem eine Streckenab-

nahme tatsächlich realisiert werden kann 

(spätestens bis zum 31. Dezember 2019).

Mit dieser Novelle soll zur Erhöhung des 

Sicherheitsniveaus im Motocross-Club-

sport beigetragen werden. Um den Auf-

wand für die Streckenbetreiber dennoch 

in einem tragbaren Rahmen zu halten, ist 

die Gültigkeitsdauer des Streckenabnah-

meprotokolls im Clubsportbereich künftig 

auf fünf Jahre (Abnahmejahr zuzüglich 

fünf volle Kalenderjahre) befristet. Die 

DMSB-Streckenlizenzen im Motorrad-

sport sind sonst in der Regel lediglich drei 

Jahre (Abnahmejahr plus drei volle Kalen-

derjahre) gültig. Unverändert ist bei zwi-

schenzeitlichen natürlichen oder künstli-

chen Streckenänderungen auch weiterhin 

eine Änderungsabnahme obligatorisch.

mailto:meifert%40dmsb.de?subject=
mailto:meifert%40dmsb.de?subject=
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MEDIZINISCHES EINSATZTRAINING | DMSB ACADEMY

INTERNATIONAL MEDICAL 
TRAINING DAYS 

AM NÜRBURGRING

Wenn es um die Ausbildung medizi-
nischer Einsatzkräfte im Motorsport 

geht, gehört Deutschland zu den füh-
renden Nationen. Seit November 2014 
ist die DMSB Academy vom Automo-

bil-Weltverband als einer von weltweit 
nur drei „FIA-approved Medical Regio-
nal Training Providern” zertifiziert und 
darf damit Rettungsspezialisten auch 
aus anderen Ländern ausbilden. Am 
letzten Februar-Wochenende veran-

staltete die DMSB Academy die „Inter-
national Medical Days” in Zusammen-

arbeit mit dem DRK-Kreisverband 
Ahrweiler und dem Nürburgring. 

Für den dreitägigen Lehrgang kamen 

Teams aus den Niederlanden, Belgien, 

der Schweiz und von den deutschen 

Rennstrecken in die Eifel. 

Das Programm, an dem insgesamt 92 

Teilnehmer und 16 Referenten beteiligt 

waren, war speziell auf die jeweiligen 

Einsatzbereiche der medizinischen Kräf-

te zugeschnitten. Denn so besonders 

wie die Rennfahrzeuge, so vielfältig sind 

auch die unterschiedlichen Handgriffe und 

das Spezialwissen, das im Ernstfall be-

nötigt wird. So wurden zum Beispiel die 

Besatzungen der Extrication Teams an 

unterschiedlichen Fahrzeugen geschult. 

Tourenwagen und GT-Fahrzeuge wurden 

dabei ebenso zu Schulungsobjekten wie 

ein Formel-Rennwagen oder ein Schu-

lungs-Dummy der DMSB Academy, der 

sogar bereits mit dem Cockpit-Schutz 

Halo ausgestattet war, der ab 2018 in der 

Formel 1 eingesetzt wird. „Die verschie-

denen Fahrzeugtypen erfordern zum Teil 

unterschiedliche Abläufe bei der Bergung 

von Verletzten”, weiß Armin Link, Beirats-

mitglied der DMSB Academy. „Daher ist es 

wichtig, den Lehrgangsteilnehmern unter-

schiedliche Fahrzeuge, aber auch unter-

schiedliche Unfallszenarien vorzustellen.” 

Extrication Teams üben am Nürburgring die Bergung von Verletzten.
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Neben den Extrication Teams, die aus fünf 

erfahrenen Rettungsassistenten bzw. Not-

fallsanitätern oder Feuerwehrmännern so-

wie einem Arzt bestehen, wurden am Nür-

burgring auch Besatzungen von Medical 

Cars und Medizinische Einsatzleiter ge-

schult. Auf sie warteten zahlreiche praxis-

nahe Übungen und Situationen wie zum 

Beispiel die Stabilisierung bei potenziel-

len Wirbelsäulenverletzungen. Darüber 

hinaus fanden zwei RTTLS-Kurse (Race 

Track Trauma Life Support) statt – ein 

medizinischer Lehrgang, der, mit einem 

hohen Anteil an praktischen Übungen, 

das Konzept zur strukturierten und Priori-

DMSB ACADEMY KOOPERIERT MIT DER 
MDD EUROPE LTD.
Die DMSB Academy und die Firma MDD Europe Ltd. (MDD) arbeiten künftig bei der 

internationalen Ausbildung medizinischer Einsatzkräfte eng zusammen. MDD ist 

der offizielle Lieferant und Partner der FIA für die medizinische Ausrüstung und Ver-

brauchsmaterial im Motorsport weltweit. Des Weiteren stellt der erfahrene Anbieter 

von medizinischen Produkten, Dienstleistungen und Ausbildungskursen bereits seit 

den ersten Testfahrten vor vier Jahren ein speziell für elektrischen Rennsport aus-

gebildetes Rettungsteam für die FIA-Formel-E-Meisterschaft ganzjährig auf allen 

Rennstrecken.

Wie beide Parteien vereinbarten, wird die MDD Europe Ltd. künftig die Schulungen 

der DMSB Academy mit ausgewiesenen Experten in Sachen Sicherheit im elektri-

schen Rennsport bzw. Elektrik im Rennsport unterstützen. Darüber hinaus wird die 

MDD zudem englischsprachige Referenten für die internationalen Kurse der DMSB 

Academy zur Verfügung stellen, wie zuletzt im Rahmen der International Medical 

Days am Nürburgring. So ist auch vorgesehen, dass die britische Firma ausgewähl-

te Kurse, wie beispielsweise RTTLS, international anbietet und in Absprache mit 

dem DMSB durchführt. 

Das Rettungspersonal wird während des Lehrgangs intensiv begleitet und von 

RTTLS-Instruktoren unterstützt.

täten-orientierten Versorgung von schwer-

verletzten Patienten im Rahmen von 

Rennsportveranstaltungen vermittelt und 

aufgrund der optimalen Voraussetzungen 

vor Ort nun schon zum neunten Mal am 

Nürburgring durchgeführt wurde.

Im Anschluss konnten die Teams eine 

Prüfung ablegen, um das erworbene Wis-

sen zu dokumentieren. Insgesamt fast 90 

Ärzte, Rettungsassistenten, Notfallsanitä-

ter und Feuerwehrleute erhielten am Nür-

burgring das begehrte DMSB-Zertifikat 

das international Gültigkeit hat.
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TECHNIK AUTOMOBIL

DMSB-GRUPPEN

GRUPPE G: ERINNERUNG
Es wird daran erinnert, dass ab dem 01.01.2019 für alle Grup-

pe-G-Fahrzeuge im Rallyesport der DMSB-Kraftfahrzeugpass 

(KFP) vorgeschrieben wird. Die betreffenden Fahrzeuge erhalten 

die orangene Plakette in die Windschutzscheibe. Der Einsatz-

bereich für diese Fahrzeuge wird nicht eingeschränkt. Das heißt, 

sie dürfen grundsätzlich auch weiterhin täglich im öffentlichen 

Straßenverkehr bewegt werden.

GRUPPE F: PRÄZISIERUNG
Ab sofort ist in Artikel 15 an den Satz „Fest am Wagen angebaute 

pneumatische Wagenheber sind erlaubt.“ folgender Text hinzu-

zufügen:

„Zum Zwecke des Einbaus solcher Wagenheber sind örtlich not-

wendige Änderungen an der Bodengruppe bzw. Türschweller 

zulässig.“

Hinweis: Die Hülsen für vorgenannte Wagenheber müssen bei 

sogenannten Eigenbaukäfigen separate Bauteile sein. Sie dür-

fen also grundsätzlich nicht mit den Käfigfüßen kombiniert sein.

FIA-GRUPPEN

GRUPPE R1, R2 UND R3 - SICHERHEITSTANK: ERINNERUNG
Wie bereits angekündigt, sind seit 01.01.2018 in den Gruppen 

R1, R2 und R3 FT-Sicherheitstanks vorgeschrieben. 

Neu ist allerdings die Regelung, dass außer den per VR-Nach-

trag homologierten FT-Sicherheitstanks auch beliebige FT3-

1999-, FT3.5-1999- oder FT5-1999-Sicherheitstanks zur Anwen-

dung kommen dürfen, was den Artikeln 260-401 bzw. 260D-401 

des Anhang J zum ISG zu entnehmen ist. 

Gemäß Artikel 260-401 muss das Tankvolumen mindestens 50 

Liter und darf max. 100 Liter und gemäß Artikel 260D-401 min-

destens 65 Liter und max. 100 Liter betragen. Der Kraftstoffbe-

hälter darf auch mit entsprechender Abschottung (z. B. Alubox) 

zum Fahrgastraum hin im Kofferraum untergebracht werden.

GRUPPE N, A UND E1 - SICHERHEITSTANKS: ERINNERUNG
Bei DMSB-Veranstaltungen dürfen Fahrzeuge der Gruppen N, 

A und E1 wie auch GT-Fahrzeuge grundsätzlich auch 2018 mit 

dem serienmäßigen Kraftstoffbehälter ausgerüstet sein. Diese 

AUTOMOBIL | TECHNIK

DMSB-Regelung gilt allerdings nur bei folgenden Veranstaltungen 

mit dem Status:

   • National

   • National A/NEAFP

   • National A/NSAFP

Ggf. bei int. Veranstaltungen (je nach Ausschreibung)

Bei anderen Veranstaltungen wird seit 01.01.2018 analog der 

FIA-Bestimmungen ein FT3-1999-, FT3.5-1999- oder FT5-1999- 

Sicherheitstank vorgeschrieben.

ALLGEMEINES

ERLÄUTERUNG ZU DEN DMSB-ABGASVORSCHRIFTEN
Die Einhaltung der Abgasvorschriften (Katalysatorpflicht) wird 

durch Artikel 1 der DMSB-Abgasvorschriften (siehe DMSB-Hand-

buch, blauer Teil, Seite 30) gefordert; diese gelten grundsätzlich 

bei allen DMSB-Veranstaltungen. 

Ergänzend ist im Art. 14 festgelegt:

„Die DMSB-Abgasvorschriften gelten auch dann, wenn eine 

Veranstaltung, der Pokal oder die Serie selbst international aus-

geschrieben ist und die Veranstaltung innerhalb Deutschlands 

stattfindet. Das heißt, auch die Fahrzeuge ausländischer Teil-

nehmer müssen dann die DMSB-Abgasvorschriften erfüllen. 

Dies bedeutet, dass die Fahrzeuge die Euronorm nach Anlage 

XXV zur StVZO erfüllen bzw. mit einer DMSB-Abgasbestätigung 

des Typs B oder C ausgestattet oder mit einem Katalysator nach 

Art. 15 ausgerüstet sein müssen.“

Falls eine vom DMSB genehmigte Serie, z. B. Formel X, im Ter-

minkalender drei Rennen im Ausland vorsieht, so gilt die Kata-

lysatorpflicht auch bei den drei Auslandsrennen.

Falls eine von einem ausländischen ASN, z. B. FFSA oder RACB, 

genehmigte Serie in Deutschland eine Veranstaltung durchführt, 

so gilt grundsätzlich auch für diese Fahrzeuge die Katalysator-

pflicht, wobei der DMSB auf Antrag hierzu Ausnahmen genehmi-

gen kann. Dies gilt insbesondere dann, wenn die ausländische 

Serie nur ein Rennen pro Saison in Deutschland bestreitet. Bei 

nur einem Lauf in Deutschland verzichtet der DMSB im Regelfall 

auf die Katalysatorpflicht. Falls die ausländische Serie zwei oder 

mehr Rennen in Deutschland bestreitet, so gilt auf jeden Fall die 

Katalysatorpflicht.
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TECHNIK KARTSPORTTECHNIK KARTSPORT

DMSB-KART-HOMOLOGATIONEN: MOTOR
Folgende Homologationen für Kart-Motoren wurden vom DMSB 

verlängert:

Folgende Machträge zu Homologationen für Kart-Motoren wur-

den vom DMSB verlängert:

TECHNIK KARTSPORTDMSB-LIZENZBESTIMMUNGEN

AUTOMOBILSPORT

ÄNDERUNG DMSB-LIZENZBESTIMMUNGEN MOTORRAD 
(ÄNDERUNG PRÄDIKATSBEZEICHNUNG)
(Änderungen sind kursiv markiert) 

 

ART. 14  C-LIZENZ
(1)  Die C-Lizenz kann nach Vollendung des 6. Lebensjahres be-

ÄNDERUNG LIZENZBESTIMMUNGEN AUTO (DER JAHR-
GANG WURDE VERGESSEN ZU ÄNDERN):
(Änderungen sind kursiv markiert) 

„ART. 26 NATIONALE KART-LIZENZ STUFE A
(1)  Die Nationale Kart-Lizenz Stufe A kann ab Jahrgang 2008 und 

älter beantragt werden.

(2)  Die Erteilung der Nationalen Kart-Lizenz Stufe A setzt voraus, 

dass der Antragsteller

a)  an einem vom DMSB genehmigten Kart-Lehrgang teilgenom-

men hat (die Lizenz muss innerhalb von neun Monaten nach 

Absolvieren des Lehrgangs beantragt werden, sonst erlischt 

der Anspruch auf Lizenzerteilung) oder

b)  in einem oder mehreren Jahren vor Antragstellung bereits im 

Besitz einer Nationalen Kart-Lizenz Stufe A war oder

c)  den Nachweis über die Teilnahme und Wertung an fünf 

Kart-Clubsport-Rennen der DMSB-Trägervereine/sonstige 

Motorsportverbänden/sonstige Mitglieder (innerhalb von zwölf 

Monaten vor Antragstellung) als Inhaber der Nationalen Li-

zenz Stufe C erbringt.“

MOTORRADSPORT

antragt werden (Stichtagsregelung) bis zu dem Jahr, in wel-

chem der Antragsteller 70 Jahre alt wird (Jahrgangsregelung).

 

(2)  Die C-Lizenz berechtigt zur Teilnahme an den nachfolgend 

aufgeführten Wettbewerben in Deutschland sowie Club-

sport-Wettbewerben in Deutschland. Die C-Lizenz gilt nicht 

für Veranstaltungen im Ausland.

 

Straßensport:
   • DRC (außerhalb DMSB-Prädikatswertung)

   • DLC (außerhalb DMSB-Prädikatswertung)

   • DMSB-prädikatsfreie Veranstaltungen/Klassen

SuperMoto:
   • Clubsport und DMSB-prädikatsfreie Veranstaltungen/Klassen

Motocross:
   • DMSB-Motocross-Pokal (außerhalb DMSB-Prädikatswertung)

   • Clubsport und DMSB-prädikatsfreie Veranstaltungen/Klassen

Enduro:
   • Clubsport und DMSB-prädikatsfreie Veranstaltungen/Klassen

Bahnsport:
   •  Clubsport und Sonderklassen (außerhalb DMSB-Prädikats-

wertung)

Trial:
   • DMSB-Trial-Cup (Klasse 2)

   • DMSB-Trial-Pokal (Klasse 3)

   • DMSB-Trial-Senioren-Pokal - Ü40 (Klasse 4)

   • Clubsport und DMSB-prädikatsfreie Veranstaltungen/Klassen

KARTSPORT | TECHNIK / LIZENZBESTIMMUNGEN

KM32/11 IAME X30 06/06VO           

07/07VO

08/08VO   

09/09VO

10/01ET

KM32/11 IAME X30  verlängert für 2018

KM32/11 IAME Parilla– Waterswift  verlängert für 2018
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Aktenzeichen BG 9/17

VERANSTALTUNG: ROWE 6-Stunden-ADAC-Ruhr-Pokal- 

Rennen, 03.09.2017

BERUFUNGSFÜHRER: PROsport Performance GmbH, Wie-

semscheid

BERUFUNGSGEGNER: DMSB e.V.

URTEIL:
In Abänderung des Urteils des Sportgerichts vom 08.08.2017 

wird der Berufungsführer zu einer Geldstrafe in Höhe von € 

4000,– verurteilt.

Die Kosten des Verfahrens trägt der Berufungsführer.

BEGRÜNDUNG:
Der Berufungsführer wurde durch Urteil des Sportgerichts zu 

einer Geldstrafe in Höhe von € 2500,– verurteilt. IhPom wird vor-

geworfen, gegenüber dem Rennleiter der Veranstaltung tätlich 

geworden zu sein. Dieser Sachverhalt findet Bestätigung durch 

schriftliche Zeugenaussagen. 

Zu Recht hat das Sportgericht den berufungsführenden Bewer-

ber, nämlich die Firma PROsport Performance GmbH, für das 

Fehlverhalten von deren Geschäftsführer Christoph Esser mit 

TÄTLICHKEIT GEGEN DEN RENNLEITER

mungen der Youngtimer Trophy i.V. mit den Technischen Bestim-

mungen der Gruppe A gemäß Art. 255 des Anhangs J 1988).

Der gegen den Berufungsführer erhobene Vorwurf reduzierte 

sich deshalb auf die Tatsache, dass der Berufungsführer den 

Weisungen der Technischen Kommissare zur Erbringung des 

Nachweises nicht nachgekommen ist.

Die Nichtbefolgung der Anweisung ist strafwürdig. Auf einen 

Wertungsausschluss aber kann verzichtet werden, weil der Vor-

wurf der Verbauung eines nicht zugelassenen Aluminium-Küh-

lers im Laufe des Verfahrens entfallen ist. Jedoch bedarf es der 

Verhängung einer fühlbaren Geldstrafe wegen Missachtung der 

Anordnungen von Funktionsträgern des DMSB.

Die Kostenentscheidung findet ihre Begründung darin, dass der 

Berufungsführer verurteilt bleibt.

Aktenzeichen BG 8/17

VERANSTALTUNG: Youngtimer Festival Spa, 21.–23.07.2017

BERUFUNGSFÜHRER: Harald Schilling, Bornheim

BERUFUNGSGEGNER: Youngtimer e.V., Golzheim

URTEIL:
In Abänderung der Entscheidung der Sportkommissare vom 

21.07.2017 wird dem Berufungsführer eine Geldstrafe von € 

1500,– auferlegt.

Der Veranstalter wird angewiesen, eine neue Wertung unter Ein-

schluss des Berufungsführers zu erstellen.

Die Kosten des Verfahrens trägt der Berufungsführer.

BEGRÜNDUNG:
Die form- und fristgerechte Berufung hat teilweise Erfolg.

Der Berufungsführer hat nachgewiesen, dass der von ihm ver-

baute Aluminium-Kühler bei der Veranstaltung Festival Spa im 

BMW 325i eingesetzt werden durfte. Dies war bereits bei der 

zuvor stattgefundenen Nürburgring Classic streitig gewesen, wo 

ihm die Auflage gemacht worden war, an der nächsten Veranstal-

tung den Nachweis über die Periodenspezifikation des Bauteils 

zu erbringen. Gleichwohl hat der Berufungsführer bei der hier in 

Rede stehenden Veranstaltung den notwendigen Nachweis nicht 

erbracht, weshalb ihn die Technischen Kommissare zunächst 

nicht fahren lassen wollten. 

Dagegen erhob der Berufungsführer Protest. Der Protest wurde 

als unbegründet zurückgewiesen. Gegen die für den Berufungs-

führer negative Protestentscheidung wehrte er sich mit dem 

Rechtsmittel der Berufung, welches aufschiebende Wirkung hat, 

so dass er an der Veranstaltung teilnehmen konnte.

Die in Rede stehende Rechtsfrage wurde in der Berufungsver-

handlung einer Klärung zugeführt. Es stellte sich im Rahmen der 

Anhörung des Sachverständigen für Technik Automobilsport im 

DMSB, Christoph Ihm, heraus, dass die Periodenspezifikation 

des streitigen Bauteils gegeben war (vgl. Technische Bestim-

DMSB-BERUFUNGSGERICHT

PERIODENSPEZIFIKATION DES BAUTEILS
KORREKT, ABER NACHWEIS NICHT ERBRACHT

URTEILE VOM 22.11.2017
BESETZUNG: RA Rainer Wicke, Vorsitzender, Frankfurt, Hel-

mut Köhler, Wiesbaden, Dipl.-Ing. Karl-Heinz Stegner, Nürnberg

AUTOMOBIL | BERUFUNGSGERICHT
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AUTOMOBIL | BERUFUNGSGERICHT

Aktenzeichen BG 11/17

VERANSTALTUNG: DTM Hockenheim II, 13.-15.10.2017

BERUFUNGSFÜHRER: Team Deutsche Post by Project 1

BERUFUNGSGEGNER: DMSB e.V.

URTEIL:
Die Entscheidung der Sportkommissare vom 15.10.2017 wird 

aufgehoben. Der Veranstalter wird angewiesen, eine neue Wer-

tung unter Einschluss des Berufungsführers zu erstellen. Die Be-

rufungsgebühr ist dem Berufungsführer zu erstatten.

Die Kosten des Verfahrens trägt der DMSB.

BEGRÜNDUNG:
Der Berufungsführer hat mit seiner form- und fristgerechten Be-

rufung Erfolg. Soweit die erste Instanz auf den Art. 2.9 der Gene-

ral Regulations for Series run on Circuits/Automobile Sport des 

Porsche Carrera Cup 2017 Bezug nimmt, ist dazu festzustellen, 

dass der Art. 2.9 von „Aerodynamic devices (Aerodynamische 

Teile)“ spricht.

Nach Augenscheineinnahme einer Serie von Bildern, die teil-

weise bereits in erster Instanz vorlagen, wird deutlich, dass es 

keine Hinweise auf Vorteile durch aerodynamische Veränderun-

gen gibt. Vielmehr machen die Bilder deutlich, dass ein durch 

Kollision beschädigtes Fahrzeug zwischen zwei Läufen eines 

Rennwochenendes insoweit gerichtet werden sollte, dass eine 

Teilnahme am zweiten Lauf möglich geworden ist. Eine solche 

Teilnahme steht generell im Interesse aller am Motorsport Betei-

ligten, nämlich der Zuschauer, der Industrie, der Sponsoren, der 

Teams und der Fahrer etc.

Wenn in dem hier interessierenden Fall nach dem zweiten Lauf 

die Anbringung von Klebeband als reglementswidrig festgestellt 

KEINE VORTEILE DURCH AERODYNAMISCHE 
VERÄNDERUNGEN

einer Geldstrafe belegt. Das Fehlverhalten lag im Betrieb eines 

Rennfahrzeugs, welches den Geräuschvorschriften nicht ent-

sprach.

Die Firma PROsport Performance GmbH hat mit dem DMSB 

einen Vertrag über eine Bewerberlizenz für das Jahr 2016 ge-

schlossen. Die Tatsache, dass der DMSB hinsichtlich der Lizenz 

eine Sperre ausgesprochen hatte, ändert am Bestehen dieser Li-

zenz nichts. Denn eine Bewerberlizenz erlischt durch eine Sper-

re nicht. Zwar verliert der Bewerber das Recht, unter Hinweis auf 

seine Bewerbereigenschaft Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben, 

aber nicht das Recht, die übrigen Aufgaben eines Bewerbers 

wahrzunehmen, wie dies der Geschäftsführer der PROsport Per-

formance GmbH, Christoph Esser,  in vorliegendem Falle  getan 

hat. Denn dieser begab  sich  zur Rennleitung, als ein Vertreter 

des Fahrzeugs mit der Start-Nr. 185, nämlich dem Fahrzeug des 

Berufungsführers, nach dort gerufen wurde.

Bei der Rennleitung kam es zum Disput über die Frage, ob das 

Fahrzeug zu laut sei, zudem über die Frage, an welchen Mess-

stellen die Geräuschmessung stattgefunden habe. Während 

der diesbezüglichen Diskussion wurde der Geschäftsführer der 

Bewerberlizenzinhaberin handgreiflich und stieß den Rennleiter 

derart mit den Händen, dass dieser rücklinks auf den Tisch fiel.

Die Verantwortlichkeit des Inhabers einer Bewerberlizenz, wel-

che aufgrund des Vertrages mit dem DMSB erworben wurde, er-

gibt sich aus dem Internationalen Sportgesetz der FIA (ISG), dort 

Art. 9.15, überschrieben mit „Verantwortung des Bewerbers“. In 

Art. 9.15.1 des ISG heißt es:

„Der Bewerber ist für die Handlungen und Unterlassungen ei-

ner jeden Person, die in seinem Namen an einem Wettbewerb 

oder einer Meisterschaft teilnimmt oder in deren Zusammenhang 

Dienste verrichtet, insbesondere einschließlich seiner direkten 

oder indirekten Mitarbeiter, seiner Fahrer, Mechaniker, Berater, 

Dienstleister oder Mitfahrer sowie aller Personen, denen der Be-

werber den Zugang zu den reservierten Bereichen erlaubt hat, 

verantwortlich.“ 

Unabhängig von der Rolle, die Christoph Esser beim Bewerber 

möglicherweise sonst noch spielte, war er jedenfalls Dienstleister 

des Bewerbers, als er sich zur Rennleitung begab, nachdem ein 

Vertreter der Startnummer 185 zum dortigen Erscheinen aufge-

fordert worden war.

Zur Höhe der Geldstrafe ist auszuführen, dass für eine hand-

greifliche Entgleisung dieser Art eine Geldstrafe von € 2500,– 

nicht ausreichend ist. Eine solche kommt bereits bei geringeren 

Verstößen wie zum Beispiel bei Verbalinjurien zum Tragen. Die 

Geldstrafe war deshalb auf € 4000,– zu erhöhen. Diese Sum-

me ist angemessen, aber auch ausreichend. Die Notwendigkeit 

der Höhe der Geldstrafe konnte dem Berufungsführer durch das 

Berufungsgericht nicht erläutert werden, da er trotz jeweils ord-

nungsgemäßer Ladung in beiden Instanzen zu den mündlichen 

Verhandlungen nicht erschienen ist.

Die Kosten des Verfahrens hat der Berufungsführer zu tragen, da 

sein Rechtsmittel erfolglos blieb.
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wird, so bleibt die Frage offen, warum man das Fahrzeug beim 

zweiten Lauf zum Start zugelassen hat – was, sofern notwendig, 

durch angemessene Kontrolle hätte vermieden werden können.

In der Sache hätte vorliegender Fall in Anwendung von § 1.5 Ge-

neral Regulations des Porsche Carrera Cup Reglements 2017 

bewertet werden müssen. Dort ist festgeschrieben, dass unfall-

beschädigte Teile unter Verwendung von Porscheersatzteilen 

ersetzt werden dürfen. So ist das Team des Berufungsführers 

vorgegangen. Wenn in der Annahme, dass dies aus Sicherheits-

gründen geboten gewesen sei, zusätzlich Klebeband verwandt 

AUTOMOBIL | BERUFUNGSGERICHT

worden ist, so erlaubt die Feststellung einer solchen Abweichung 

keine Disqualifikation.

Dies deshalb, weil der Art. 2.9 des Porsche Carrera Cup Regle-

ments 2017, welcher die Veränderung der Aerodynamik verbie-

ten will, für solche Fälle von Unfallreparatur, welche aus Sicher-

heitsgründen durchgeführt werden, unbeachtlich ist. 

Da der Berufungsführer mit seinem Rechtsmittel durchgedrun-

gen ist, sind dem DMSB die Kosten aufzuerlegen.

 

 

Anzeige: B=180mm H=120mm 
 

 PCHC 2018 mit 996 Cup  
 und mit 997 Cup 
Die Porsche Club Historic Challenge (PCHC) geht 
auch 2018 als internationale Rennserie des Porsche 
Clubs Deutschland an 
den Start. Sie wird durch 
die Firma Porsche beglei-
tet und aktiv unterstützt. 
PCHC steht für Renn-
sport mit historischen 
Porsche Fahrzeugen. 

Teilnehmen können Por-
sche Fahrzeuge vom 914 
über Transaxle-Porsche, 
Cayman bis 2012 und 
Porsche Typ 997. 

Bei jeder Veranstaltung 
finden 2 Zeittrainings und 
2 Rennen von mindes-
tens je 25 Minuten statt. 
Ein oder zwei Fahrer sind 
pro Fahrzeug möglich.  

2018 sind 7 Veranstaltungen geplant: 
13.04. – 15.04.18 Hockenheim 
11.05. – 13.05.18 Oschersleben, 3*30 Min. Rennen 
08.06. – 10.06.18  Nürburgring – Motorsport XL 
06.07. – 08.07.18  Zandvoort / NL 
27.07. – 29.07.18 Porsche Club Days 
24.08. – 26.08.18  Assen / NL 
12.10. – 14.10.18  Nürburgring und Siegesfeier 

           
Klassen-Übersicht:    
PCHC 
 1: Porsche Cayman bis 2012 
 2: Porsche 924, Porsche 924S, Porsche 944, Porsche 

  944 S, S2, Porsche 968, Porsche 911 bis 2400 cm³ 
 3: Porsche – bis 3600 cm³ 
 4: Porsche – bis 3800 cm³ 
 5: Porsche – über 3800 cm³ 
996 Cup 
 7: Porsche 996 GT3 Cup 
997 Cup 
 8: Porsche 997 GT3 Cup bis 3600 cm³ einschl. 2009 
 9: Porsche 997 GT3 Cup über 3600 cm³ einschl. 2012 
Sonder-Klasse 
 10: Porsche 996 GT3 Cup, 996 GT3 R/RS/RSR, 

 997/GT3/GT3RS/Turbo, 993 GT2  
www.pchc.info 
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